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Abschnitt I: Versammlungen und Aufzüge 
[...] 
 
§ 2 
Öffentliche politische Versammlungen sowie Ver-
sammlungen und Aufzüge unter freiem Himmel kön-
nen aufgelöst werden, 
1. wenn in ihnen zum Ungehorsam gegen Gesetze 
oder rechtsgültige Verordnungen oder die innerhalb 
ihrer Zuständigkeit getroffenen Anordnungen der 
verfassungsmäßigen Regierung oder der Behörden 
aufgefordert oder angereizt wird, oder 
2. wenn in ihnen Organe, Einrichtungen, Behörden 
oder leitende Beamte des Staates beschimpft oder 
böswillig verächtlich gemacht werden, oder 
3. wenn in ihnen eine Religionsgesellschaft des 
öffentlichen Rechts, ihre Einrichtungen, Gebräuche 
oder Gegenstände ihrer religiösen Verehrung be-
schimpft oder böswillig verächtlich gemacht werden, 
oder 
4. wenn in ihnen zu einer Gewalttat gegen eine be-
stimmte Person oder allgemein zu Gewalttätigkeiten 
gegen Personen oder Sachen aufgefordert oder 
angereizt wird, 
5. wenn sie nicht angemeldet oder wenn sie verbo-
ten sind oder wenn 
von den Angaben der Anmeldung absichtlich abge-
wichen oder wenn einer Auflage zuwidergehandelt 
wird. 
[...] 
 
§ 5 
Der Reichsminister des Innern kann allgemein oder 
mit Einschränkungen für das ganze Reichsgebiet 
oder einzelne Teile Versammlungen unter freiem 
Himmel und Aufzüge sowie das Tragen einheitlicher 
Kleidung, die die Zugehörigkeit zu einer politischen 
Vereinigung kennzeichnet, verbieten und für Zuwi-
derhandlungen Gefängnisstrafe oder Geldstrafe 
allein oder nebeneinander androhen. 
[...] 
 
Abschnitt II: Druckschriften 
§ 7 
(1) Druckschriften, deren Inhalt geeignet ist, die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu gefährden, 
konnen polizeilich beschlagnahmt und eingezogen 
werden.  
(2) Zuständig sind, soweit die obersten Landesbe-
körden nichts anderes bestimmen, die Ortspolizeibe-
hörden. 
[...] 
 
§ 9 
(1) Periodische Druckschriften können verboten 
werden, 
1. wenn durch ihren Inhalt die Strafbarkeit einer der 
in den §§ 81 bis 86, 92 Nr. 1 des Strafgesetzbuchs 
oder in den §§ 1 bis 4 des Gesetzes gegen den 

Verrat militärischer Geheimnisse bezeichneten 
Handlungen begründet wird; 
2. wenn in ihnen zum Ungehorsam gegen Gesetze 
oder rechtsgültige Verordnungen oder die innerhalb 
ihrer Zuständigkeit getroffenen Anordnungen der 
verfassungsmäßigen Regierung oder der Behörden 
aufgefordert oder angereizt wird; 
3. wenn in ihnen zu Gewalttätigkeiten aufgefordert 
oder angereizt wird oder wenn in ihnen Gewalttätig-
keiten, nachdem sie begangen worden sind, verherr-
licht werden; 
4. wenn in ihnen zu einem Generalstreik oder zu 
einem Streik in einem lebenswichtigen Betriebe 
aufgefordert oder angereizt wird; 
5. wenn in ihnen Organe, Einrichtungen, Behörden 
oder leitende Beamte des Staates beschimpft oder 
böswillig verächtlich gemacht werden; 
6. wenn in ihnen eine Religionsgesellschaft des 
öffentlichen Rechts, ihre Einrichtungen, Gebräuche 
oder Gegenstände ihrer religiösen Verehrung be-
schimpft oder böswillig verächtlich gemacht werden; 
7. wenn in ihnen offensichtlich unrichtige Nachrichten 
enthalten sind, deren Verbreitung geeignet ist, le-
benswichtige Interessen des Staates zu gefährden; 
8. wenn als verantwortlicher Schriftleiter dem Verbo-
te des Reichsgesetzes vom 4. März 1931 (Reichs-
gesetzbl. I S. 29) zuwider jemand bestellt oder be-
nannt ist, der nicht oder nur mit besonderer Zustim-
mung oder Genehmigung strafrechtlich verfolgt wer-
den kann. 
[...] 
 
§13 
Ist in einer periodischen Druckschrift, die nicht im 
Inland erscheint, eine Veröffentlichung der im § 9 
Abs. 1 Nr. 1 bis 7 bezeichneten Art enthalten, so 
kann der Reichsminister des Innern ihre Verbreitung 
im Inland bis zur Dauer von sechs Monaten verbie-
ten. Gegen das Verbot ist kein Rechtsmittel zulässig. 
[...] 


